
Bürger:innen des Landkreises wählen am 15. März 

die Mitglieder des Kreistags (alle fünf  Jahre).

Der Kreistag ist das Parlament 

auf Landkreisebene und trifft alle 

grundlegenden Entscheidungen 

(z.B. Haushalt).

Die Landrätin / der Landrat 

leitet die Kreisverwaltung 

und wird in Direktwahl alle 

sechs Jahre gewählt.

Der Kreisausschuss besteht aus 

Landrat und Beigeordneten, die 

vom Kreistag gewählt werden. Der 

Kreisausschuss setzt die Beschlüsse 

des Kreistags um.

Aufgaben des Landkreises

Worum geht es bei der Kommunalwahl 

am 15. März?

Soziales 
(Jugendhilfe, 

Krankenhäuser)

Bildung (Bau, 
Unterhalt, 

Ausstattung 
Schulen)

Infrastruktur 
(ÖPNV, Natur- und 

Wasserschutz, 
Kreisstraßen)


